
 
 
 
 
 

 
Zielgruppe / Voraussetzung:  

 
Alle Fahrer im Güterverkehr, sofern sie Fahrten gewerblich durchführen und mit 
Fahrzeugen unterwegs sind, für die ein Führerschein der Klassen C / CE, C1 / C1E  
erforderlich ist; um die Schlüsselzahl 95 im Führerschein zu erhalten. 
 
Lkw-Fahrer, die vor dem 10. September 2009 den Führerschein erworben haben, müssen 
bis einschließlich 9. September 2014* eine erste Weiterbildung (5 x 7h) absolviert haben.                                       
* um die Weiterbildung mit der Gültigkeit des Führerscheins zu synchronisieren, kann bei 
entsprechendem Ablaufdatum des Führerscheins die Weiterbildung bei Lkw-Fahrern bis 
einschließlich 9. September 2016  erfolgen. Voraussetzung ist, dass die entsprechende 
Fahrerlaubnis noch gültig ist.  
Lkw-Fahrer, die ab dem 10. September 2009 den Führerschein erwerben, müssen nach 
Ablauf von 5 Jahren eine erste Weiterbildung (5 x 7h) absolvieren. 

 
Inhalt :  
  

• die Teilnahme am Unterricht folgender 5 Tage ist Pflicht 
• Tag 1 - Eco- Training 
• Tag 2 - (Sozial) Vorschriften für den Güterverkehr 
• Tag 3 - Sicherheitstechnik und Fahrtechnik 
• Tag 4 - Schaltstelle Fahrer: Dienstleister, Imageträger, Profi  
• Tag 5 - Ladungssicherung 
• sie können auch einzeln absolviert werden  
• regelmäßige Wiederholung alle 5 Jahre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Dauer :  5 Tage (35 Stunden) 
 
Termin:  individueller Einstieg nach Beratung und Absprache 
 
Abschluss:      keine Prüfung! 
                       Teilnahmebescheinigung für alle 5 Tage 

Eintrag Schlüsselzahl 95 im Führerschein 

 
922 / 3156 / 11     BKrFQG - EU – Berufskraftfahrer 
 

Modul 3      BKrFQG  5 Tage  –  Weiterbildung LKW 
 

um den Fahrerqualifizierungsnachweis Schlüsselzahl 95 im Führerschein zu erhalten 
 


